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Satzung

zur 2. Änderung der Friedhofssatzung

der Ortsgemeinde Saulheim

vom 12. März 2003

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Saulheim hat auf Grund des § 24 der
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) und der §§ 2 Abs. 3, 5 Abs. 2 und 6
Abs. 1 des Bestattungsgesetzes für Rheinland-Pfalz (BestG) in der Sitzung am
05.02.2003 folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird.

Artikel I

§ 14 Abs. 5 der Friedhofssatzung vom 16.09.1988 in der Fassung vom 29.01.1990
wird wie folgt neu gefasst:

§ 14 Wahlgrabstätten

(5) Das Nutzungsrecht kann nur für die gesamte Wahlgrabstätte wieder verliehen
werden. Die Wiederverleihung erfolgt auf Antrag nach den in diesem Zeitpunkt
geltenden Bestimmungen über den Inhalt des Nutzungsrechts und die zu
zahlenden Gebühren.

Artikel II

Diese Satzung tritt einen Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt § 14 Abs. (5) der Friedhofssatzung vom 16.09.1988 in der Fassung
vom 29.01.1990 außer Kraft.

Saulheim, den 12. März 2003

Walter Klippel
Bürgermeister der
Ortsgemeinde Saulheim


